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Herr Ziegler 
 
 

 

 

 
Bebauungsplan Nr. 51 „Fontaneweg Ost“ der Stadt Parchim 
frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB1   
hier: Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege  
 
Belang Betroffenheit Erheblichkeit/Prüfer-

fordernis 
Nachforderung Nebenbestim-

mungen 
 Ja Nein Ja Nein Ja  Nein Ja Nein 
allgemeine Belange- 
Veränderung der 
Bodenoberfläche; nicht 

besonders geschützte 
Gehölze 

X  X  X  X  

Einzelbaumschutz (§ 18 

NatSchAG M-V) 
X  X      

Alleenschutz (§ 19 
NatSchAG M-V) 

 X       

Naturdenkmale 
(Naturdenkmalverordnung 
Landkreis) 

 X       

Biotopschutz (§ 20 

NatSchAG M-V) 
 X       

Gewässerschutzstreifen 
( § 29 NatSchAG M-V ) 

 X       

NSG (Verordnung des 

Landes M-V oder alter 
Schutz) 

 X       

LSG (Verordnung  

Landkreis) 
 X       

Natura 2000 (§33- § 34 
BNatSchG) 

 X       

Artenschutz (§ 44 Abs. 
5 BNatSchG) 

x  x  x  x  
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 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch  Artike l 2  d e s 

Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist  

Im Hause 
Fachdienst Bauordnung, Straßen- und 
Tiefbau 
 

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim 

als untere Naturschutzbehörde 
 

Organisationseinheit 
Fachdienst Natur, Wasser und Boden 
 

Ansprechpartner 
 

Frau Weirauch (Eingriffsregelung)     

Telefon 03871 722 - 6844 

Fax  03871 722 - 77 - 6844 

E-Mail  mareike.weirauch@kreis-lup.de 
 

Frau Beese (Artenschutz) 

Telefon 03871 722 - 6838 

Fax  03871 722 - 77 - 6838 

E-Mail  heide.beese@kreis-lup.de 

Aktenzeichen 

B-Plan Nr. 51 Fontaneweg Ost Parchim 

Dienstgebäude  

Ludwigslust 

Zimmer  

 

Datum  

22. März 2021 
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Vorgelegt wurden folgende Unterlagen: 
- Vorentwurf der Satzung der Stadt Parchim über den Bebauungsplan Nr. 51 

„Fontaneweg Ost“ mit Stand Dezember 2020 bestehend aus 
o Teil A – Planzeichnung und 
o Teil B – Text 

- Begründung samt Umweltbericht und Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung zum 
Bebauungsplan Nr. 51 „Fontaneweg Ost“ der Stadt Parchim mit Stand Dezember 
2020 

 
Eingriffsreglung: 
(bearbeitet von Frau Weirauch, Tel: 03871-722-6844, E-Mail: mareike.weirauch@kreis-lup.de) 
 
Gegen den Bebauungsplan Nr. 51 „Fontaneweg Ost“ der Stadt Parchim bestehen keine 
Bedenken, wenn die nachfolgenden Hinweise bei der weiteren Planung berücksichtigt werden: 
 
1. Es sind konkrete Kompensationsmaßnahmen vor Beschluss des Bebauungsplanes zu 

planen und festzusetzen. In dem derzeit eingereichten Satzungsentwurf fehlt die 
Benennung von Kompensationsmaßnahmen. Damit hat sich der Satzungsgeber und nicht 
die untere Naturschutzbehörde auseinander zu setzen.  
Werden Ausgleichsmaßnahmen im Textteil B der Satzung festgesetzt, so sind diese nach 

den Anforderungen laut HzE 20182 zu entwickeln und hinreichend bestimmt darzustellen 
was umzusetzen ist (u.a. Pflanzort, Pflanzplan, Pflanzgrößen, Pflanzabstände etc.).  
Bei der Wahl einer Ökokontomaßnahme hat der Eingr iffsverursacher gemäß § 9 Abs. 3 
ÖkoKtoVO M-V3  gegenüber der Zulassungs- oder Genehmigungsbehörde mit den 
Planunterlagen die schriftliche Bestätigung des Maßnahmenträgers zur verbindlichen 
Reservierung der Ökokontomaßnahme vorzulegen. Vor Satzungsbeschluss ist der 
Kaufvertrag über den Erwerb der Ökokontopunkte vorzulegen. 

2. Der Punkt 5.1 sowie Punkt 6.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen im Teil B ist wie 
nachfolgend oder ähnlich zu ergänzen: 
„Es ist eine sichtbare Ausgrenzung der öffentlichen Grünflächen Ö1, Ö2 sowie Ö3 (bspw. 
Poller/Zaun) vorzunehmen, damit der Schutz der Pflanzung dauerhaft gewährleistet ist. 
Unzulässig ist auch die Errichtung von baulichen Anlagen wie Gartenlauben, 
Gewächshäusern, Stellplätzen, Pflasterungen, Aufschüttungen oder die Ablagerung von 
Biofällen etc..“  

3. Der Punkt 7.1 ist dahingehend zu konkretisieren, dass für jedermann ersichtlich ist um 
welche Fläche im Geltungsbereichs des Bebauungsplanes es sich handelt.  

4. Die Abbildung auf Seite 3 in der eingereichten Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung muss 
in einem lesbaren Maßstab (mindestens Din A3) zur weiteren Prüfung eingereicht werden. 

5. Es ist noch der Punkt Naturschutzfachliche Hinweise im Teil B – Text mit nachfolgend 
genannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ergänzend aufzunehmen: 

 
- Bei den Bodenarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen des Bodenschutzes 

zu berücksichtigen. Der kulturfähige Oberboden ist vor der Herstellung der 
Baukörper zu beräumen, auf Mieten fachgerecht zwischenzulagern und soweit im 
Umfang möglich zum Wiedereinbau höhengerecht entsprechend der 
Ursprungsschichtung einzusetzen. Toleriert wird in Anlehnung an die DIN 19731 
eine max. 20 cm mächtige Überdeckung. Eine Nutzung zum Ausgleich von 
Bodenbewegungen verstößt gegen den sparsamen Umgang mit Mutterboden, 
wenn dieser zu tief eingebaut wird oder anderer Oberboden überschüttet wird. 

                                              
2
 Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) in der Neufassung 2018 des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 
3
Verordnung zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen, zur Errichtung von Verzeichnissen und zur Anerkennung von 

Flächenagenturen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Ökokontoverordnung – ÖkoKtoVO M-V) vom 22. Mai 2014 (GVOBl. M-V 

2014, S. 290)  
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- Bodenverdichtungen sind zu vermeiden. Fahrtrassen, Lagerflächen o.d.gl. sollen 
auf zukünftig befestigte Flächen konzentriert werden. Werden ausnahmsweise 
andere Flächen während der Bauzeit als z. B: Fahrtrasse oder Lagerfläche in 
Anspruch genommen, sind diese gegen Schädigungen zu schützen. Baustraßen 
von 35 cm Mächtigkeit sind i.d.R. geeignet, um Bodenverdichtungen zu vermeiden. 
Für deren vollständigen Rückbau sind diese auf ausreichend überlappendem Vlies 
(Geotextil) herzustellen. Bei geringer Nutzung und nur mäßig feuchtem Boden 
können andere Schutzmaßnahmen wie Baustraßenplatten oder 
Bodenschutzmatten geprüft werden. 

- Ein schonender Umgang mit dem Boden erhält die gute Versicherungsfähigkeit und 
ist damit aktiver Gewässer und Bodenschutz. 

- Zufahrten, Stellflächen und andere befestigte Freiflächen sollten zur Verminderung 
der auf befestigten Flächen anfallenden Niederschlagsmenge mit 
versickerungsfähigen Bodenbelägen hergestellt werden. 

- Beim Umgang mit Leichtflüssigkeiten und anderen wassergefährdenden Stoffen 
sind die einschlägigen Vorschriften einzuhalten und insbesondere 
Verunreinigungen des Bodens auszuschließen. 

- Bäume dürfen auch im Traufbereich nicht geschädigt werden. Dies ist 
insbesondere bei Baumaßnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen 
gesetzlichen Bestimmungen (DIN 18920 und RAS-LP 4) zum Baumschutz auf 
Baustellen zu berücksichtigen. Befestigungen, Tiefbauarbeiten u.ä. im Traufbereich 
der geschützten Bäume müssen grundsätzlich vermieden werden. Ausnahmen 
beim Baumschutz bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde. 

- Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem UV-armen, 
insektenfreundlichen, energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen 
Licht mit geringen Blauanteilen im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin 
Farbtemperatur zulässig. 

- Um die Entwicklungsziele bei Pflanzungen zu erreichen, sind folgende 
Anforderungen bei der Pflanzung und Pflege zu beachten: Die Fertigstellung der 
Pflanzung ist bei Austrieb der Gehölze in der auf die Pflanzung folgenden 
Vegetationsperiode abnahmefähig. Im Pflanzjahr und den beiden Folgejahren ist 
bei Bedarf zu wässern und der Krautaufwuchs der Pflanzscheiben zu entfernen. Es 
ist insgesamt eine dreijährige Entwicklungspflege erforderlich. 

 

- Begründung - 
 
Das geplante Vorhaben stellt gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 12 NatSchAG M-V4 einen Eingriff in 
Natur und Landschaft dar, welcher die ökologische Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen kann. Der Verursacher 
eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen (§ 13 und § 15 Abs. 1 BNatSchG) und unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen) – § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a 
Abs. 3 BauGB. 
 
Im Umweltbericht sind Maßnahmen der Vermeidung und Minderung von Auswirkungen auf 
Seite 13 f. gelistet, erläutert und festgelegt. Soweit Maßnahmen der Vermeidung oder 
Minderung begründet sind, müssen diese als Festlegung oder Hinweis in den 
Satzungsentwurf aufgenommen werden. Nur dann werden diese verbindlich. Textliche 

                                              
4
 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M -V S. 66), letzte berücksichtigte Änderung  vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V S. 221, 228) 
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Angaben oder Erklärungen in einem Umweltbericht dienen der Herleitung, Erläuterung und 
Begründung, bleiben aber letztendlich unverbindlich. Verbindlich werden  nur diejenigen 
Festlegungen und Hinweise, die konkret in der Satzung aufgenommen sind. Hier bedarf es 
noch Ergänzungen damit die naturschutzrechtlichen Belange ausreichend berücksichtigt 
werden können. 
 

- Hinweis - 
 
Den Bebauungsplan legt eine Gemeinde als Satzung (Ortsrecht) fest. Die Gemeinde legt mit 
dem Bebauungsplan die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs fest und welche 
Nutzungen auf einer bestimmten Gemeindefläche zulässig sind. Zudem werden die Art und 
das Maß der baulichen Nutzung bestimmt. Während einer Aufstellung eines 
Bebauungsplanes besteht das Konfliktbewältigungsgebot – die mit der Planung 
geschaffenen Konflikte sind in der Planung zu lösen. Die rechtsverbindlichen 
Festsetzungen sind von der Gemeinde als Satzungsgeber und allen Bürgern zu beachten. 
 
 
 
Stellungnahme zum speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetz  

(Heide Beese, Tel.03871-722-6838, E-Mail: heide.beese@kreis-lup.de) 
 
Die eingereichten Unterlagen sind nicht prüffähig. Die nachfolgenden Belange sind im 
weiteren Planverfahren zu berücksichtigen und der UNB erneut vorzulegen.  
 
Anforderungen an die Inhalte des Artenschutzfachbeitrages:  
Die Auswirkungen auf die gesetzlich geschützten Arten, eventuell erforderlich werdende 
Maßnahmen sowie die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung sind gegenüber der 
unteren Naturschutzbehörde darzulegen.  
Erfassungen und Kartierungen sind gemäß den üblichen Methodenstandards wie bspw. 
Südbeck et al. oder den in der HzE 2018 befindlichen Mindestanforderungen an Erfassungen 
durchzuführen. http://www.lung.mv-
regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/eingriffsregelung_portal/er_bewertungsverfahren.htm, 
Anlage 2a.  
Der Untersuchungsumfang bezüglich der zu betrachtenden Artengruppen ist gesetzlich durch 
§44 BNatSchG vorgegeben. Dabei sind die aktuellen, vorhandenen, örtlichen 
Biotopstrukturen, unabhängig von vorhandenen Bauleitplanungen oder anderweitigen 
Genehmigungen zu berücksichtigen. Die Festlegung der Untersuchungsräume sowie die 
erforderliche Intensität der Betrachtungen zu den jeweiligen Artengruppen ergeben sich aus 
den vorhandenen Biotopstrukturen, ggf. vorhandener, aktueller Daten und den 
vorhabenspezifischen Wirkungen. Werden bestimmte Arten/ Artengruppen entgegen den 
Erwartungen verstärkt festgestellt, sind die Untersuchungsumfänge bei Bedarf entsprechend 
anzupassen.  Insofern faunistische /floristische Erfassungen vorgenommen werden, sind diese 
dem zu erstellenden Artenschutzfachbeitrag unter Angabe der einzelnen Kartiertage, der 
Witterungsbedingungen, Dauer der Erfassung, Darstellung der Punktdaten nachvollziehbar als 
Anlage beizufügen.  
 
Wird eine Potentialabschätzung vorgenommen, so ist diese als Worst-Case-Betrachtung 
durchzuführen. 
 
Für die artenschutzrechtliche Prüfung sind die Formblätter des Artenschutz- Leitfadens zu 
verwenden.  

http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/eingriffsregelung_portal/er_bewertungsverfahren.htm
http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/eingriffsregelung_portal/er_bewertungsverfahren.htm
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http://www.lung.mv-
regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf 
 
Nähere Hinweise zum Artenschutz sind den publizierten Arbeitshilfen des Landesamtes für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten zu 
entnehmen, u.a. unter: 
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_merkblatt_bauleitplanung.pdf 
 
Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind in den Text Teil unter Hinweise 
aufzunehmen. Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (z.B. CEF- Maßnahmen) sind in 
den Text Teil B aufzunehmen.  
 
Die Einschätzungen im Rahmen der Relevanzprüfung und in der artenschutzrechtliche 
Prüfung Arten sind grundsätzlich nachvollziehbar und plausibel zu begründen. 
 
Bereits im Rahmen der Benennung der bau-, anlage– und betriebsbedingten Wirkfaktoren 
kommt der Gutachter zu dem nicht nachvollziehbaren Ergebnis, dass bau-, anlage– und 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen nicht einzustellen wären. Die Relevanz der bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Wirkungen ist jedoch erst nach einer Relevanzprüfung in der folgenden 
artenschutzrechtlichen Prüfung für die die jeweilige Art/ Artengruppe prüfbar. Der AFB ist 
diesbezüglich zu überarbeiten. 
 
Die vorgenommene Relevanzprüfung zu den Anhang IV- Arten der FFH- RL ist unter 
Berücksichtigung des vorhandenen Kleingewässers zu überarbeiten, insbesondere 
Betroffenheiten von Amphibien, Reptilien, Libellen und Käfern (sowie die Erklärung unter der 
Tabelle). Eine Relevanzprüfung für die europäischen Vogelarten- mind. für die jeweiligen 
Gilden- ist vorzunehmen. 
 
 
Fledermäuse  
Den Ausführungen ist zu entnehmen, dass eine Besichtigung der Gartenlauben vorgenommen 
wurde. Unter Berücksichtigung der o.g. Anforderungen an den AFB sind hierzu Ausführungen 
zu ergänzen. Erst dann kann eine Prüfung der Darlegungen durch die UNB erfolgen. 
Weiterhin ist dazustellen, inwiefern die jeweiligen Bauherren selbst für diese Prüfung 
verantwortlich sind und wie die Umsetzung der Maßnahme gewährle istet werden soll.  
 
Mögliche Formulierung:  
Mit einem geplanten Abriss der im Plangebiet vorhandenen Gebäude darf erst begonnen 
werden, wenn durch den Bauherrn/ Vorhabenträger Nachweise erbracht wurden, dass die 
Artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes eingehalten 
werden. Dieser Nachweis, dass keine Fledermäuse oder Gebäudebrüter vorkommen bzw. 
nicht erheblich beeinträchtigt werden, ist durch den Bauherrn bzw. Vorhabenträger der 
unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn von Baumaßnahmen vorzulegen. 
 
 
Reptilien/ Amphibien 
Die Bodenwertzahl dient als Vergleichswert zur Bewertung der Ertragsfähigkeit im Rahmen 
der landwirtschaftlichen Nutzung. Sicher stellen Lehmböden keine sehr gut geeigneten 
grabbaren Substrate für die Eiablage dar. Ein Ausschluss des Vorkommens anhand von 
Bodenwertzahlen, wäre jedoch näher zu begründen und wäre Gegenstand der 
Relevanzprüfung. Nach Kenntnisstand der UNB ist das Plangebiet auch nicht vollständig von 
Lehmen und Tieflehmen gekennzeichnet. Das Plangebiet weist abwechslungsreiche 
Strukturen und Versteckmöglichketen auf, was bei einer nachzuholenden plausiblen und 
nachvollziehbaren Potentialabschätzung zu berücksichtigen ist.  

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_merkblatt_bauleitplanung.pdf
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Die Ausführungen zu den Amphibien sind nicht hinreichend und unbestimmt, da ein 
potentielles Laichgewässer vorhanden ist. Ohne nähere Angaben zum Gewässer ist-  gemäß 
einer worst case Betrachtung- vom Vorhandensein von Amphibien auszugehen. Ein 
Ausschluss bestimmter Arten kann bei einer nachzuholenden plausiblen und 
nachvollziehbaren Relevanzprüfung/ Potentialabschätzung anhand der konkreten 
Lebensraumansprüche erfolgen. Die örtlichen Biotopstrukturen stellen nach Einschätzung der 
UNB anteilig potentielle Sommer- und Winterquartiere dar.  
 
Die Vermeidungsmaßnahme ist hinreichend zu konkretisieren. (wer führt die Kontrolle des 
Baugebietes wann durch, Kontrolle des Zaunes, Dauer der Vorhaltung- etc. Was bedeutet bis 
zum Abschluss der Bauarbeiten, einschl. Hochbau? Bei der Einzäunung des Gewässers sind 
hinsichtlich der Dauer mögliche Auswirkungen auf das Wanderverhalten der Tiere hinreichend 
und plausibel dazustellen.  
 
Die Vermeidungsmaßnahmen für Amphibien und Reptilien sind umzusetzen, „so lange d eren 
Vorkommen nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann“. Um dies festzustellen, wären 
jedoch hinreichend faunistische Kartierungen in der jetzigen Planungsphase vorzunehmen. 
Der Widerspruch ist auszuräumen. 
 
Für die Fläche Ö 3 ist im Text Teil B aufgeführt:  „Die Fläche soll aus dem Bestand entwickelt 
werden… Eine Beräumung der Fläche ist zulässig.“ Diese Widersprüche sind zu klären und 
die Maßnahmen /Pflegemaßnahmen sind ebenfalls artenschutzrechtlich zu betrachten und auf 
die potentiell vorkommenden Arten abzustellen. 
 
 
Avifauna 
Mit der geplanten Bebauung als Wohngebiet, gehen umfassende Änderungen  der zum Teil 
aufgelassenen Nutzung als Kleingartenanlage einher. 
 
Die Betroffenheit von „Allerweltsarten“, erübrigt nicht deren plausible, nachvollziehbare 
artenschutzrechtliche Prüfung. 
 
Relevanzprüfung und artenschutzrechtliche Prüfung sind nachvollziehbar- voneinander 
getrennt- mind. in Gilden vorzunehmen.  
 
Der Gutachter legt dar, dass das Plangebiet nicht im direkten Umfeld der Quartiere und 
Brutstätten geschützter Arten läge. Zuvor wird jedoch ausgeführt, dass auch im Eingriffsraum 
mit Arten des Siedlungsraumes zu rechnen sei. Da Arten des Siedlungsraumes anthropogene 
Störungen in einem gewissen Grad tolerieren und in der Kleingartenanlage zahlreiche 
aufgelassenen Parzellen vorhanden sind, ist die gutachterliche Einschätzung, dass keine 
maßgeblichen Lebensraum- und Brutplatzverluste entstehen, nicht nachvollziehbar. 
 
Im Rahmen der nachgeforderten plausiblen und nachvollziehbaren artenschutzrechtlichen 
Prüfung ist weiterhin nachfolgendes zu beachten und zu prüfen. Ein Ausweichen eventuell 
betroffener Arten auf andere Biotope kann nicht angenommen werden, da ohne faunistische 
Nachweise davon auszugehen ist, dass diese potentiellen Reviere bereits besetzt sind. Der 
Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten tritt nur dann nicht ein, 
solange deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin - heißt 
fortwährend, ununterbrochen- erfüllt wird (§44 Abs. 5 BNatSchG).  
 
Die Vergrämungsmaßnahmen sind qualitativ und quantitativ hinreichend zu konkretisieren.  

 
Die Darlegungen zu den Wanderkorridoren in Verbindung mit Einzäunungen ist hier für die 
Avifauna fachlich nicht nachvollziehbar. 
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Die zusammengefasste Prüfung der Verbote des §44, Abs. 1 BNatSchG für Avifauna und 
Fledermäuse genügt nicht den fachlichen Grundanforderungen. 
 
Die Anmerkungen zu den Ersatzpflanzungen unter den Artenschutzrechtlichen Hinweisen sind 
Belange der Eingriffsregelung.  
 
 
Eingriffsregelung und Artenschutz 
Insofern ein Vorhaben als „zugelassener Eingriff“ gilt, sind demnach faunistische Belange aller 
anderen, national geschützten Arten im Rahmen der Bearbeitung der Eingriffsregelung (siehe 
u.a. Hinweise zur Eingriffsregelung, Anlage 1, Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften) zu 
betrachten und insofern erforderlich über Auflagen oder Maßnahmenfestlegungen (B-Plan, 
LBP etc.) zu berücksichtigen.  
 
 
Zu Ö1 und Ö2  
Ziel für die Flächen unter den Bäumen ist eine extensiv genutzte Blütenwiese.  
Dafür soll auf entsiegelten Flächen/ beräumten Flächen eine Bienenweide angelegt werden. 
Die einjährigen Arten benötigen jedoch jedes Jahr Offenbodenbereiche. Für Bienenweiden ist 
somit ein jährlicher Umbruch erforderlich, was dem Ziel “extensiv genutzte Wiese“ 
entgegensteht. Hier ist eine planerische Prüfung der Zielstellung und ggf. Neubewertung der 
Fläche erforderlich.  
 
Hinweise hierzu 
Eine Mahd der Flächen, Ö1 und Ö2 dürfte dann auch erst nach Aussamen der Kräuter und 
Pflanzen erfolgen, was Mitte Juli bei vielen Arten noch nicht der Fall ist. Erfahrungsgemäß 
siedeln sich von den eingesäten Arten- aus meist teuren Saatmischungen- nur die an, die den 
Standortbedingungen entsprechen. Eine artenreiche Blühwiese ist, wenn überhaupt, meist nur 
im ersten Jahr festzustellen. Insofern hier tatsächlich eine Fläche für Insekten, mit 
vertretbarem Pflegeaufwand geschaffen werden soll, wird empfohlen, nur einige Flächen 
anzusäen, mit mehrjährigen Arten die den Standortbedingungen entsprechen (u.a. Klee, 
Lupine). Über eine sukzessive Entwicklung würde sich das standorttypische Artenspektrum 
einstellen.  
Ruderalfluren, mit Brennnesseln und blühenden Disteln, als wertvolle Nahrungspflanzen für 
zahlreiche Falter und Winterlebensraum für Insekten nehmen auch im Siedlungsraum immer 
mehr ab, da diese nicht dem Ordnungssinn entsprechen. Eine Mahd der Flächen sollte erst 
Ausgangs des Winters, jedoch frühestens im Oktober erfolgen.  
 
 
gez. Heide Beese 
SB Artenschutz/cross compliance 
Dieses Schreiben gilt ohne Unterschrift. 

 
 









 

 
 
 
 

 

 
 
 
Planungsbüro StadtPlus 

Frau Irina Säwert 

Großer Moor 44 

19053    Schwerin 
 

Parchim, den 15.02.2021 
(nur per e-mail) 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 51 „Fontaneweg Ost“ der Stadt 

Parchim 

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Geltungsbereich des Bebauungsplans-Nr. 51 der Stadt Parchim für 

den Bereich „Fontaneweg Ost“ befinden sich keine Gewässer 2. 

Ordnung in der Unterhaltungspflicht des Wasser- und Bodenverbandes 

„Mittlere Elde“ (WBV). 

 

Der WBV erteilt hiermit für die vorliegende Planung seine     

Zustimmung, sofern folgende Forderungen und Hinweise eingehalten 

werden: 

 

• Niederschlagswasser von privaten und öffentlichen Flächen 

soll, soweit es die Bodenverhältnisse zulassen, vor Ort 

versickert werden, um das städtische Kanalnetz zu entlasten 

und die Grundwasserneubildung im Gebiet zu fördern. 

 

• Der WBV „Mittlere Elde“ ist an der Realisierung von 

Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern seiner Unterhaltungs-

pflicht interessiert. Sollten im Zusammenhang mit dem 

geplanten Vorhaben weitere Ausgleichsverpflichtungen 

entstehen bzw. finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, 

können diese auch für Maßnahmen der Gewässerrenaturierung 

genutzt bzw. eingesetzt werden. Der WBV ist dann erneut zu 

beteiligen. 

 

• Seitens des WBV sind im überplanten Bereich keine eigenen 

Planungen und Maßnahmen beabsichtigt bzw. eingeleitet. 
 

 

 

 



Für Rückfragen oder einen Termin vor Ort stehen wir Ihnen gern zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

    

gez. Zöllner (*) 

Geschäftsführer 

 
(*) Diese Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: keine 




